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) Hans-Ueli Remund,
dipl. Arch. ETH/SIA,
Planer BSP

VERSCHIEDENE KANTONE BEFASSEN SICH GEGENWARTIG MIT DER UBERARBEITUNG
IHRER RICHTPLANE, DIE GEMASS EIDG. RAUMPLANUNGSGESETZ IN DEN GRUNDZUGEN
AUFZEIGEN SOLLEN,” WIE SICH IHR GEBIET RAUMLICH ENTWICKELN SOLL” (ART. 6 RPG).
IM WEITEREN HEISST ES, DASS SIE “AUFSCHLUSS UBER DIE ANZUSTREBENDE
ENTWICKLUNG DER BESIEDLUNG, DES VERKEHRS” USW. GEBEN SOLLEN.

Agglomerationsentwicklung
mit neuen kantonalen Richtpléanen

» Hans-Ueli Remund

Vor allem in den Stadtkantonen mit grésseren
Agglomerationsentwicklungen sollen die Richt-
plane Aussagen iiber die wiinschbare bauliche
Entwicklung enthalten.

Die erste Generation der Richtpléne hat diese Auf-
gabe in den meisten Kantonen nicht erfiillt. Richt-
pléane begrenzten zwar die Siedlungsrdume und

verhinderten ein weiteres Ausufern der bebauten .

Gebiete, doch blieben sie im wesentlichen ohne
prospektive Aussagen zum Inhalt der Siedlungs-
rdume.

Der Spielraum innerhalb der Bauzonen war und
istimmer noch reichlich bemessen. Die unbe-
grenzte Mobilitat ermdglichte - trotz Kant. Richt-
planen - eine unstrukturierte Siedlungsentwick-
lung ohne innere Konturen. Ohne nennenswertes
Bevdlkerungswachstum im Gesamten wurden die
bebauten Flachen in den vergangenen 20 Jahren
um nahezu 50 % vermehrt und die Verkehrsbe-
wegungen an den Rand des Ertraglichen gestei-
gert.

Die Zahnlosigkeit der Richtpléne, ihr Unvermdgen,
rdumliche Entwicklungen im Positiven zu beein-
flussen, fiihrte in den letzten Jahren zu einer
“raumplanerischen Erniichterung”. Der gesamt-
heitliche Denkansatz der Raumplanung sieht sich
immer stérker von kurzlebigen Trend- und Mode-
schlagwortern in die Defensive gedréangt: “Dere-
gulierung”, “Verdichtung” oder “Durchmischung”
betreffen Einzelaspekte, die, losgeldst von einer
gesamtheitlichen Betrachtungsweise, Einzelin-
teressen willkommene Handlungsfreiheiten ge-
wahren. Ohne {ibergeordnete Zielvorstellungen
verstarken diese “missbhrauchten” Einzelinteres-

sen die strukturlose rdumliche Entwicklung in er-
heblichem Masse.

Gerade eine Deregulierung, die im Detail sehr
wohl ihre Berechtigung hat, erfordert anderseits,
dass iibergeordnete Ziele formuliert sind. Wenn
das Ziel bekannt ist, ldsst sich der Weg dorthin
freier bestimmen. Ohne Ziel ist aber jeder Schritt
eine Bewegung ins Unbekannte und wird zurecht
dauernd hinterfragt.

Erfolg oder Misserfolg der Raumplanung wird sich
in Zukunft vorallem in unseren Agglomerationen
entscheiden. “Lebenswerte” Agglomerationen
werden Menschen und Arbeitsplédtze binden, le-
bensfeindliche Zentren werden den Druck auf die
Landschaft erhéhen. Planungen auf der griinen
Wiese sind anspruchslos und eignen sich besser
als Tummelplatz von Planern und Politikern, die
von den schwierigeren Aufgaben der Agglomera-
tionsentwicklung lieber die Finger lassen.

Gerade hier muss die Raumplanung aber ihre Auf-
gabe wieder wahrnehmen. Gefragt sind deutliche
Zeichen und Aussagen iiber die wichtigsten
Zusammenhé&nge zwischen Siedlungs- und Ver-
kehrsentwicklung, zwischen Verkehr und Um-
weltbelastung und {iber sinnvolle oder frag-
wiirdige Zuordnungen einzelner Nutzungen und
Aktivitdten am richtigen oder falschen Ort einer
Agglomeration.

Bei der Revision der Kant. Richtpldne muss der
Schritt vom lahmen Inventarplan zum prospekti-
ven Strukturplan getan werden. Der Richtplan
muss zum wichtigen Grundlagenplan wirtschaft-
licher Entwicklungsentscheide werden. Mit einer
klaren Aussage iiber die anzustrebende raumli-
che Ordnung miissen anwendbare, umsetzbare



Vorstellungen iiber unsere Agglomerationsrdume
aufgezeigt werden, die von allen Kreisen, die die-
sen Raum verdandern, von Wirtschaft und Inve-
storen, als dkonomisch und 6kologisch sinnvolle,
gemeinsame Handlungsplattform akzeptiert und
befolgt werden.

Jeder zeitgemass gefiihrte Betrieb kennt seine
mittel- und langfristig angestrebten Ziele als Vor-
aussetzung seiner kurzfristigen Entscheide. Die
Entwicklung einer Agglomeration als sehr kom-
plexe rdumliche Einheit ist eine vergleichbar
schwierige Aufgabe und erfordert erst recht dhn-
liche Entscheidungsmechanismen. Wir miissen
uns Vorstellungen entwickeln, wie wir eine le-
benswerte Agglomeration aufbauen und gestal-
ten wollen. Sie braucht Vorstellungen, was ihr niit-
zen und was ihr schaden kann.

Verkeh

Deregulierung, Durchmischung oder Verdichtung
sind erst dann brauchbare Einzelaspekte der
Raumplanung, wenn sie in einen Gesamtrahmen
gestellt werden, der auch Auskunft gibt iiber die
Frage, wo verdichtet und wo durchmischt werden
soll.

Zu hoffen ist, dass die neue Generation der Kant.
Richtplane diese Aufgabe wahrnimmt und der
Raumplanung wieder zum Stellenwert und zur
Glaubwiirdigkeit verhilft, die sie zur Bewaltigung
der aktuellen Probleme in der Siedlungs- und Ver-
kehrsentwicklung dringend bendtigt und zu der
sie auch fahig ist. B
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Dichte Mischgebiete von
regionaler Bedeutung -

Weitere Mischgebiete

Reine Arbeitsplatzgebiete von

regionaler Bedeutung
» Ipbeltols far giter
far
Betriebe

Arbeitplatzgebiete fiir giterverkehrs- und
arbeitsplatzintensive Betriebe

Wohngebiete

Durch attraktive OeV-Verbindungen gut
erschlossene / gut erschliessbare Wohngeb

Sondernutzungsgebiete

Gebiet mit Nutzungsvorbehalt gemass

I

Seenahe Gebiete mit hohen Anforderungen

Begrenzung Siedlungsgebiet

Bauzonen und " Uebriges Gebiet " ggmass
kommunaler Planung: Stand Juni 1993

A

Isolierte Siedlungsgebiete
Weiler TypA /B

Detailhandel

Standorttyp Detailhandel

Ortsbildschutz

Ortsbild von regionaler / iberregionaler
Bedeutung

Siedlungstrenngiirtel

Regional wichtige Griinzésur

Weiterer Planinhait
Léndliche Raume

Hochleistungsstrasse (N2, N14 ) mit Anschl
bestehend () / geplant (CJ)

Haup ohne i
von reinen und gemischten Wohngebieten 1
an

Hoch! Ielslungssfrassen

OeV. (oo

noch zu realisieren (o9

SBB/ LSE - Haltestelle

Regions- / Gemeindegrenze



	Agglomerationsentwicklung mit neuen kantonalen Richtplänen

